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A. Tragende Gründe und Beschluss 

wird ergänzt 



B. Bewertungsverfahren 

1. Bewertungsgrundlagen 

Nach § 20d Abs. 1 SGB V haben Versicherte Anspruch auf Leistungen für 
Schutzimpfungen im Sinne des § 2 Nr. 9 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG). 
Ausgenommen von diesem Anspruch sind Schutzimpfungen, die wegen eines 
durch einen nicht beruflichen Auslandsaufenthalt erhöhten Gesundheitsrisikos 
indiziert sind, es sei denn, dass zum Schutz der öffentlichen Gesundheit ein be-
sonderes Interesse daran besteht, der Einschleppung einer übertragbaren 
Krankheit in die Bundesrepublik Deutschland vorzubeugen (§ 20d Abs. 1 Satz 2 
SGB V). Einzelheiten zu Voraussetzungen, Art und Umfang der Leistungen für 
Schutzimpfungen soll nach § 20d Abs. 1 Satz 3 SGB V der Gemeinsame Bun-
desausschuss (G-BA) in Richtlinien nach § 92 auf der Grundlage der Empfehlun-
gen der Ständigen Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) un-
ter besonderer Berücksichtigung der Bedeutung der Schutzimpfungen für die 
öffentliche Gesundheit bestimmen. Abweichungen von den Empfehlungen der 
Ständigen Impfkommission sind durch den G-BA besonders zu begründen (§ 20d 
Abs. 1 Satz 4 SGB V).  

Zu den Änderungen der STIKO-Empfehlungen hat der G-BA nach § 20 d Abs. 1 
Satz 7 SGB V innerhalb von drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung eine Ent-
scheidung zu treffen.  

 

2. Bewertungsentscheidung und Umsetzung 

Die Änderungen in Anlage 1 der Schutzimpfungs-Richtlinie zur Impfung gegen 
Pneumkokken sowie Masern, Mumps und Röteln aufgrund der STIKO-
Empfehlungen erfordern eine Anpassung der Dokumentationsnummern in Anla-
ge 2. 



C. Dokumentation des gesetzlich vorgeschriebenen Stellungnahmever-
fahrens 

Gemäß § 91 Abs. 5 SGB V ist bei Beschlüssen, deren Gegenstand die Be-
rufsausübung der Ärzte, Psychotherapeuten oder Zahnärzte betrifft, der jeweili-
gen Arbeitsgemeinschaft der Kammern dieser Berufe auf Bundesebene Gele-
genheit zur Stellungnahme zugegeben. Der Unterausschuss „Arzneimittel“ des 
Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) hat in seiner Sitzung am 6. April 
2009 entschieden, der Bundesärztekammer gemäß § 91 Abs. 5 SGB V i. V. m. 
§ 11 des 1. Kapitels der Verfahrensordnung des G-BA Gelegenheit zur Stellung-
nahme vor einer endgültigen Entscheidung des G-BA über die Änderung der 
Richtlinie über Schutzimpfungen nach § 20d Abs. 1 SGB V (Schutzimpfungs-
Richtlinie / SI-R) nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 15 SGB V zu geben. Mit Schreiben 
vom 1. Juni 2011 wurden der Bundesärztekammer der Beschlussentwurf und die 
tragenden Gründe übermittelt. 
 
 



1. Unterlagen des Stellungnahmeverfahrens 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



2. Stellungnahme der Bundesärztekammer 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

3. Würdigung der Stellungnahme 

Der Anregung der Bundesärztekammer (BÄK) in der Stellungnahme vom 1. Juli 
2011 bei der Beschreibung der Indikationsimpfung gegen Pneumokokken den 
Begriff „Personen…“ durch „Kinder ab dem vollendeten 2. Lebensjahr, Jugendli-
che und Erwachsene…“ zu ersetzen, wird gefolgt. 
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